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OPEN ACCESSSCHWERPUNKT

Seit 2007 können neben gedruck-
ten auch elektronische Publikatio-
nen bei der Verwertungsgesell-
schaft Wort (VG Wort) für die Aus-
schüttung von Tantiemen gemäß 
Urheberrechtsgesetz (UrhG) ge-
meldet werden. Das Verfahren, das 
dafür zur Anwendung kommt, ist 
technisch allerdings so unzurei-
chend, dass Betreibern digitaler 
Repositories, wie sie für die Veröf-
fentlichung elektronischer wissen-
schaftlicher Publikationen zum 
Einsatz kommen, die Teilnahme 
praktisch unmöglich gemacht 
wird. Nachdem monatelang nach 
einer gemeinsamen Lösung ge-
sucht wurde, die auch die Belange 
von Repository-Betreibern und den 
dort veröffentlichenden Autoren 
berücksichtigt, macht die VG Wort 
nun einen Rückzieher und besteht 
kompromisslos auf ihrem Stan-
dard-Verfahren. 

Der Auftrag

Die Hauptaufgabe von Verwertungsgesell-
schaften leitet sich aus einem Vergütungs-
anspruch ab, den Urheber schöpferischer 
Werke gegenüber Herstellern und bestimm-
ten Betreibern von Geräten und Speicher-
medien haben, die sich potentiell zur Ver-
vielfältigung dieser Werke eignen1. Sie 
organisieren die Verteilung der Gelder, die 
Hersteller im Rahmen der so genannten 
Geräteabgabe für Kopierer, Drucker, Plot-
ter, DVD-Brenner und dergleichen abfüh-
ren müssen. Ähnliche Regelungen und 
Gesellschaften gibt es auch in anderen Län-
dern. Die VG Wort ist neben zwölf weiteren 
in Deutschland zugelassenen Verwertungs-
gesellschaften (u. a. GEMA für Musikwer-
ke, VG Bild-Kunst für Werke der bildenden 
Kunst, VFF für Filmproduktionen) diejenige, 
die für Sprachwerke zuständig ist. Sie ver-

1 Siehe § 54 UrhG. 

tritt neben Autoren auch Verlage und schüt-
tet die erzielten Einnahmen als Tantiemen 
an die Rechteinhaber aus. 
Als Sprachwerke galten in diesem Zusam-
menhang bis in die jüngere Vergangenheit 
hinein ausschließlich gedruckte Publikatio-
nen, die in der Regel in Verlagen erschie-
nen sind. Da aber Texte zunehmend auch 
im Internet verbreitet werden, erweiterte 
die VG Wort 2007 die Anspruchberechti-
gung auf online veröffentlichte Dokumen-
te und führte das so genannte Meldesystem 
für Texte auf Internetseiten (METIS) ein2. 
Damit sollte es Autoren beliebiger urheber-
rechtlich geschützter Texte ermöglicht wer-
den, am jährlichen Ausschüttungsverfahren 
teilzunehmen. 
Das schließt neben klassischen Verlagsange-
boten Blogeinträge ebenso ein wie Eigen- 
und Zweitveröffentlichungen im Sinne des 
grünen Weges zu Open Access3. Und: Die 
Vergütung für einen Text ist keine einmalige 
Angelegenheit. Sie erfolgt für jedes Jahr, in 
dem die vorgegebene Mindestzugriffszahl 
überschritten wurde und betrug für 2009 je 
20 bis 30 EUR4. Auf den ersten Blick klingt 
das nicht nur für Autoren wie eine gute 
Nachricht. Denn wenn die betreffenden 
Texte bei einem Verlag oder einem anderen 
Betreiber – z. B. einem Repository – veröf-
fentlicht werden, wird dieser mit 30 % an 
den ausgeschütteten Tantiemen beteiligt. 
Dazu müssen allerdings bestimmte Voraus-
setzungen erfüllt sein: Zum einen können 
Texte nur dann gemeldet werden, wenn 
sie einen gewissen Mindestumfang aufwei-

2 Siehe http://www.vgwort.de/verguetungen/auszah-
lungen/texte-im-internet.html.

3 Mit dem grünen Weg zu Open Access werden Par-
allelveröffentlichungen beschrieben, die im Sin-
ne des Self Archiving durch den Autor selbst auf 
der eigenen Webseite oder auf einem institutionel-
len oder fachlich ausgerichteten Repository kosten-
frei veröffentlicht werden, siehe http://open-access.
net/de/allgemeines/was_bedeutet_open_access/
openaccessstrategien/#c399

4 Siehe http://www.vgwort.de/fileadmin/quoten/Quo 
ten_2010_f_C3_BCr_2009.pdf. Im Moment liegt die 
Untergrenze bei 1.500 Zugriffen (Nutzersessions) pro 
Kalenderjahr. Bis 2.999 Zugriffe gab’s dann 20 EUR, 
ab 3.000 Zugriffen wurden 25 EUR und ab 10.000 
Zugriffen 30 EUR gezahlt. 

sen, der derzeit auf 1.800 Zeichen festge-
legt ist. Ausgenommen von dieser Rege-
lung ist lediglich die Textgattung Lyrik. Zum 
anderen dürfen die Texte keinen Kopier- 
oder Passwortschutz besitzen – relevant vor 
allem für PDF-Dateien. Schließlich werden 
nur für solche Texte Tantiemen ausgeschüt-
tet, die im Laufe eines Kalenderjahres über 
eine Mindestzahl von Zugriffen verfügen5. 
Und hier liegt die größte Herausforderung. 

Die Zählung  

Denn um diese letzte Bedingung überprü-
fen zu können, müssen die Zugriffe auf die 
jeweiligen Dokumente gezählt werden. Aus 
zunächst einmal nahe liegenden Gründen 
überlässt die VG Wort diese statistische Erhe-
bung nicht den jeweiligen Dokumentanbie-
tern, sondern nimmt die Zählung selbst vor 
– mithilfe eigener so genannter Zählserver 
(z.B. http://vg00.met.vgwort.de), die von 
der Firma Spring betrieben werden. Die Idee 
ist denkbar einfach: Jeder im Zählsystem 
erfassten Online-Publikation wird ein zent-
ral durch die VG Wort vergebener eindeu-
tiger Identifier zugeordnet. Jedes Mal wenn 
dieser Text aufgerufen wird, wird parallel 
ein HTTP-Request an den Zählserver abge-
setzt, der als Parameter den entsprechenden 
Identifier enthält und somit einen individu-
ell gewerteten Zählimpuls auslöst, etwa so: 

http://vg01.met.vgwort.de/na/7bfbce574c
674b57acbed310bff4627d

Damit die Zählung im Zusammenhang 
mit dem Aufruf des betreffenden Textdo-
kuments ausgelöst wird, muss sie als so 
genannter Zählpixel in den HTML-Code 
eingebettet werden. Dafür wird das für die 
Einbindung von Grafiken in Webseiten vor-
gesehene HTML-Element <img> genutzt, 
dessen Attribut src eine URL enthält, unter 
der der Browser per HTTP-Request nach 
dem Bild sucht:  

5 Gezählt werden nur Zugriffe aus Deutschland und 
nur solche, die einem menschlichen Nutzer zugeord-
net werden – also keine Suchmaschinenzugriffe usw. 
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<img src=„http://vg01.met.vgwort.de/na/
7bfbce574c674b57acbed310bff4627d“ 
width=„1“ height=„1“/>

Tatsächlich ist das Bild in diesem Falle eher 
das Abfallprodukt – und es ist auch prak-
tisch unsichtbar, denn der Zählserver liefert 
ein nur 1x1 Pixel großes transparentes Gif-
Image zurück, von dem der Zählpixel auch 
seinen Namen hat. Für den Nutzer einer 
Publikation bleibt die Zählung in der Regel 
vollkommen unbemerkt. 
Es leuchtet ein, dass dieses Verfahren für 
Autoren, die ihre Texte auf der eigenen 
Webseite veröffentlichen, durchaus praktika-
bel ist. Erleichternd kommt hinzu, dass die 
zur Registrierung notwendigen Identifier auf 
den Registrierungsseiten der VG Wort selbst 
angefordert werden können und unmittel-
bar erzeugt werden6 und dass dazu – abge-
sehen von einer Email-Adresse – zunächst 
keinerlei Angaben benötigt werden. Die 
vollständige Registrierung mit den Angaben 
zum Autor und dem Text muss erst im Zuge 
des Ausschüttungsverfahrens erfolgen – also 
ohnehin nur, falls die notwendige Zugriffs-
zahl überhaupt erreicht wurde. 
Wie die Zählung genau erfolgt, darüber 
hüllt sich die VG Wort übrigens ebenso in 
Schweigen wie über die tatsächlich erreich-
ten Zugriffszahlen für die einzelnen Doku-
mente. Bekannt gegeben wird den Autoren 
nur, in welche „Nutzungsklasse“ es ihr Text 
geschafft hat. 

Die Probleme

Aus der Sicht von Anbietern größerer elek-
tronischer Publikationsbestände stellt sich 
das allerdings weniger positiv dar. Zu ihnen 
zählen beispielsweise Verlage oder eben 
digitale Repositories, wie sie wissenschaft-
liche Einrichtungen und Fachcommunities 
heute allerorten betreiben, um die Publikati-
onen ihrer Mitglieder online bereitzustellen. 
Sie enthalten nicht selten mehrere zehntau-
send Dokumente, die – falls sie überhaupt 
in Form von HTML vorliegen – vielfach auf 
mehrere Webseiten aufgeteilt sind. Um sie 
in das Zählverfahren einzubinden, muss 
jede einzelne HTML-Seite mit einem Zähl-
pixel ausgestattet werden – ein für statische 
Seiten mühevolles Unterfangen. Denn es 
lässt sich nicht ohne weiteres automatisie-
ren. Immerhin bietet die VG Wort Verlagen 
und anderen Betreibern inzwischen einen 
Webservice an, mit dem automatisiert Iden-
tifier bestellt und heruntergeladen werden 
können – eine Funktion, die bis vor kurzem 
ebenfalls fehlte. 
Als noch wesentlich problematischer stellt 
sich der Ansatz bei der Zugriffszählung von 

6 Siehe https://tom.vgwort.de/portal/. 

PDF-Dokumenten dar, die bekanntlich den 
größten Teil vieler Repositories ausmachen. 
Weil sich darin anders als bei HTML-Seiten 
keine Bilder einbauen lassen, die von einer 
externen URL nachgeladen werden, kommt 
hier auch die eher unauffällige Integrati-
on von Zählpixeln nicht in Betracht. Damit 
auch PDF-Dokumente gezählt werden kön-
nen, verlangt die VG Wort, dass die HTTP-
Anfragen über ihren Zählserver gelenkt wer-
den, bevor die eigentlichen Dateien an den 
Nutzer ausgeliefert werden können. Soll 
beispielsweise eine PDF-Datei mit der URL 

http://www.my-repository.de/foo.pdf

für Zählungen berücksichtigt werden, muss 
sie fortan via Zählserver aufgerufen werden, 
also durch eine URL der Art

http://vg01.met.vgwort.de/na/7bfbce574c
674b57acbed310bff4627d?l=http://www.
my-repository.de/foo.pdf

Der erste Teil enthält wiederum den zuge-
ordneten Identifier und ist identisch mit der 
URL des entsprechenden Zählpixels. Nach 
der Registrierung des Zugriffs auf dem Zähl-
server erfolgt von dort der Redirect auf die 
eigentliche PDF-Datei. Deren URL wird dem 
Zählserver als GET-Parameter mitgegeben. 
Aus der Sicht von Repository-Betreibern ist 
dieses Verfahren vor allem aus zwei Grün-
den vollkommen inakzeptabel. Zum einen 
hängt die Erreichbarkeit der eigenen Pub-
likationen unmittelbar von der technischen 
Verfügbarkeit eines Dritten ab: Wenn der 
Zählserver der VG Wort nicht verfügbar ist, 
ist auch das Repository praktisch offline, 
denn die URLs zu den eigenen Dokumen-
ten zeigen auf den Zählserver. 
Zum anderen ist es für viele Betreiber 
schlicht unvorstellbar, dass die URLs zu den 
eigenen Dokumenten zu einer fremden 
Domain gehören – vgwort.de. Zum Bran-
ding einer Institution gehört auch, dass sich 
aus URLs eigener Dokumente und Web-
seiten deren Identität unmittelbar erken-
nen lässt. Selbstverständlich müssen diese 
Zählserver-URLs in dieser Form auch nach 
außen gegeben werden – also beispiels-
weise an Suchmaschinen oder per OAI an 
Nachweis- und Aggregationsdienste. Denn 
andernfalls werden Zugriffe, die von dort 
kommen, nicht gezählt. Sollte sich die der-
zeitige Lösung der VG Wort für die Zählung 
von Online-Publikationen flächendeckend 
durchsetzen, wären weite Teile des deut-
schen Internets quasi zentralisiert, weil ihre 
Erreichbarkeit von der Erreichbarkeit der 
Zählserver abhängt. 
Schließlich hat die Sache auch noch einen 
technischen Haken. Denn wenn die PDF-
Datei schließlich im Browser des Nutzers 
erscheint, steht die unveränderte URL im 
Adressfeld, im Beispiel also 

http://www.my-repository.de/foo.pdf

Setzt er darauf ein Bookmark und ruft das 
Dokument beim nächsten Mal auf diesem 
Wege auf, wird die Datei direkt vom Betrei-
ber geladen – ohne Umweg über den Zähl-
server, aber eben auch ohne Zählung. Das-
selbe kann passieren, wenn die endgültige 
URL von Suchmaschinen u. ä. verlinkt wird, 
die bei der Indexierung die Weiterleitung 
nachvollziehen.  

Der Redirect-Mechanismus ist im Inter-
net übrigens nicht unbekannt: Er kommt 
in ähnlicher Weise für so genannte Adser-
ver zur Anwendung, die den Erfolg von 
Online-Werbung messen. Sie sind elektro-
nischen Werbeanzeigen und der Websei-
te des beworbenen Produkts zwischenge-
schaltet und bilden u. a. die Grundlage für 
die Abrechnung der Werbekosten. Aller-
dings weisen die beiden Anwendungsfäl-
le deutliche Unterschiede auf. Beispielswei-
se schlägt das Bookmarking-Problem im 
Falle der Online-Werbung nicht zu Buche, 
weil ja nur solche Zugriffe auf eine Web-
seite gezählt werden sollen, die von einer 
bestimmten Online-Anzeige kommen. Die 
Nutzung elektronischer Publikationen soll 
dagegen unabhängig davon gezählt wer-
den, von welcher Seite der Leser kommt 
oder ob er sie per Lesezeichen ansteuert. 

Die Alternative

Die beschriebenen Probleme waren seit der 
Vorstellung des Zählverfahrens offensicht-
lich, und so hat es bereits ab 2007 intensive 
Bemühungen gegeben, zumindest für den 
Bereich der wissenschaftlichen Repositories 
zu einer anderen Lösung zu kommen. Vor 
allem die DINI-Arbeitsgruppe „Elektroni-
sches Publizieren“7 ist hier aktiv geworden. 
Im April 2007 fand an der Humboldt-Uni-
versität ein erster gemeinsamer Workshop 
mit dem bei der VG Wort für die Realisie-
rung betrauten technischen Leiter statt. 
Als Ergebnis waren die zentralen Schwie-
rigkeiten benannt und auch schon alter-
native Ansätze skizziert worden. Im Hin-
blick auf die Zugriffszählung liefen sie auf 
einen seitens des Repositories ausgelösten 
Zählimpuls auf dem Zählserver hinaus, der 
jedoch von der Auslieferung des angefrag-
ten Dokuments entkoppelt wäre. 
Weil es aufseiten des technischen Dienstleis-
ters der VG Wort kurz darauf zu personellen 
Veränderungen kam, wurde daraus jedoch 
zunächst nichts. Immerhin entwickelte die 
VG Wort ein Konzept zur maschinellen 
Beantragung und Übertragung der Identi-
fier per Webservice an Verlage und andere 

7 Siehe http://www.dini.de/ag/e-pub/.
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Dienstebetreiber. In Bezug auf das Zählver-
fahren herrschte jedoch zunächst Stillstand. 
Ende 2008 nahm dann eine gemeinsame 
Gruppe mit Vertretern von DINI und der 
VG Wort die Arbeit zur Entwicklung eines 
Konzeptes für ein alternatives Zählverfah-
ren auf. Wie bereits die ersten Überlegun-
gen lief die darin beschriebene so genannte 
„Proxy-Lösung“ darauf hinaus, dass der für 
die Zählung verantwortliche HTTP-Request 
parallel zur Auslieferung des Dokuments 
direkt durch den Anbieter erfolgt. Die Vor-
teile dieser Lösung liegen auf der Hand: Der 
Browser des betreffenden Nutzers bleibt 
von dem Vorgang unbehelligt, die URLs der 
zu zählenden Dokumente bleiben unverän-
dert, und die Verfügbarkeit bleibt vom Zähl-
server der VG Wort unabhängig. 
Weil sich durch die Entkoppelung des Zäh-
limpulses von der Dokumentauslieferung 
die Möglichkeit zu Manipulationen seitens 
des Betreibers ergibt – schließlich können 
Zählimpulse auch ohne tatsächliche Anfor-
derung der zugeordneten Publikation erfol-
gen – wurde an entsprechende Vereinba-
rungen zwischen der VG Wort und den 
Repositories gedacht, in der das gegenseiti-
ge Wohlverhalten zugesichert wird. 
Obwohl das Konzept in beiderseitigem Ein-
vernehmen erstellt und die technischen 
Unzulänglichkeiten des METIS-Verfahrens 
auch mehrfach bestätigt wurden, kam sei-
tens der VG Wort kurz vor der prototypi-
schen Realisierung mit einigen Repositories 
Ende September nun die Absage an die tat-
sächliche Umsetzung dieses Alternativver-
fahrens. Wegen der Gefahr der missbräuch-
lichen Nutzung und dem hohen Aufwand 
für den Abschluss von Vereinbarungen habe 
man sich dafür entschieden, ausschließlich 
das Standardverfahren einzusetzen. 

Status quo

Obwohl die Meldung und Zählung elek-
tronischer Publikationen bei der VG Wort 
nun schon seit vier Jahren möglich ist, wird 
das Verfahren von Verlagen und größeren 
Betreibern bisher kaum eingesetzt. In eini-
gen Repositories sind vereinzelt Zählmarken 
zu finden, die in der Regel auf Drängen der 
jeweiligen Autoren und zu experimentellen 

Zwecken eingebaut wurden – vor allem als 
Zählpixel in HTML-basierte Publikationen. 
Lediglich der Publikationsserver der Fraun-
hofer-Gesellschaft8 hat das Verfahren im 
produktiven Einsatz. Über OAI und an Such-
maschinen werden jeweils nur die URLs 
gegeben, die zur Startseite der einzelnen 
Dokumente führen. Von dort aus gelangt 
man über den Umweg des VG-Wort-Zähl-
servers zur PDF-Datei. Abgesehen von die-
sem Link sind die ungeliebten auf vgwort.
de lautenden URLs zwar nicht zu sehen 
und nirgendwo sonst zu finden. Der Preis 
allerdings ist, dass die Suchmaschinen die 
PDF-Dateien nicht indexieren (dürfen) und 
Recherchen nach Textteilen aus dem Voll-
text etwa bei Google erfolglos bleiben. 
Und: PDF-Dateien, die bei Nutzern über ein 
gespeichertes Lesezeichen aufgerufen wer-
den, werden nicht gezählt. 
Für Autoren, deren Publikationen auf Platt-
formen veröffentlicht sind, die das Zähl-
verfahren (noch) nicht unterstützen – also 
beispielsweise auf wissenschaftlichen Repo-
sitories – bietet die VG Wort eine so genann-
te Sonderausschüttung an. Sie liegt deutlich 
unter den Werten der regulären Ausschüt-
tung, erfolgt jedoch unabhängig vom tat-
sächlichen Umfang der Nutzung9. Aller-
dings lehnt die VG Wort derartige Anträge 
ab, sobald sich auf dem entsprechenden 
Repository auch nur eine Zählmarke befin-
det. 
Nach dem vorläufigen Scheitern der Ver-
handlungen über ein praktikables Zählver-
fahren wird – beispielsweise im Rahmen der 
DINI-AG Elektronisches Publizieren – unter 
Betreibern von Repositories diskutiert, wie 
damit weiter umzugehen ist. Einerseits for-
dern Autoren die Möglichkeit der Teilnah-
me am Melde- und Ausschüttungsverfah-
ren für ihre Publikationen ein. Auch wenn 
die eigenen Statistiken nahe legen, dass die 
allerwenigsten wissenschaftlichen Texte die 
Mindestzahl an Zugriffen überhaupt errei-
chen, könnten potentielle Vergütungen ggf. 
als zusätzlicher Anreiz gelten, eigene Veröf-
fentlichungen auf Repositories abzulegen. 

8 Siehe http://publica.fraunhofer.de/. 

9 Für 2009 wurden für die erste Veröffentlichung eines 
Autors 12 EUR gezahlt, für jede weitere 3 EUR. 

Auf der anderen Seite lässt sich das man-
gelhafte Zählverfahren nicht ohne entspre-
chende Beeinträchtigungen einsetzen. Eini-
ge Betreiber und Softwarehersteller haben 
mit unterschiedlichen technischen Work-
arounds experimentiert, die aber alle ihre 
Nachteile haben – wie unter anderem das 
Beispiel der Fraunhofer-Gesellschaft zeigt. 

Fazit

Derzeit beharren die Verantwortlichen bei 
der VG Wort auf ihrer technisch unzurei-
chenden Lösung zur Zählung elektronischer 
Dokumente. Es bleibt zu hoffen, dass dort 
ein Umdenken einsetzt und man mit sach-
gerechteren Lösungen auch dem eigenen 
Auftrag besser gerecht wird. Angesichts der 
Probleme, die das derzeitige Verfahren mit 
sich bringt, und der andererseits als eher 
gering einzuschätzenden finanziellen Erträ-
ge für Autoren und Anbieter kann Betrei-
bern von Repositories derzeit nicht empfoh-
len werden, daran teilzunehmen. Auch die 
Implementierung des Systems mit techni-
schen Winkelzügen zur Umgehung einiger 
der beschriebenen Schwierigkeiten kann 
die grundsätzlichen Probleme nicht lösen 
und bedeutet in jedem Falle Zugeständnis-
se seitens des Betreibers bzw. der Autoren. 
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